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Besondere Vertragsbedingungen (BVB)  
zu Umweltschutzanforderungen bei der Planung 

Die Beschaffung von Produkten und die Vergabe von Bau- und Dienstleistungen müssen ökologische Anforde-
rungen erfüllen, die in der Verwaltungsvorschrift für die Anwendung von Umweltschutzanforderungen bei der 
Beschaffung von Liefer-, Bau- und Dienstleistungen (Verwaltungsvorschrift Beschaffung und Umwelt – VwVBU) 
verbindlich geregelt sind. Hier ist auch eine Auflistung von Produkten enthalten für die Beschaffungsbeschrän-
kungen gelten. 

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, 

• die nach der VwVBU geforderten Umweltschutzanforderungen sowie alle sonstigen Anforderungen
(z.B. Beschaffungsbeschränkungen) in jeder Planungsphase zu beachten,

• beim Aufstellen von Leistungsbeschreibungen mit Leistungsverzeichnissen nach Leistungsbereichen,
die Richtlinien und Formulare der ABau (insbesondere V 100.H Pkt. 4.4 und IV 404 Pkt. 1.) zu berück-
sichtigen,

• sicher zu stellen, dass zur Vertragserfüllung eingeschaltete Nachunternehmer sich zur Einhaltung die-
ser Verpflichtung bereit erklärt. Eine Verletzung dieser Verpflichtung durch den Nachunternehmer
wird dem Auftragnehmer zugerechnet.

Verstößt der Auftragnehmer oder einer seiner Nachunternehmer schuldhaft gegen die o.a. Verpflichtungen, ist 
zwischen dem Auftraggeber und dem Auftragnehmer für jeden schuldhaften Verstoß regelmäßig eine Ver-
tragsstrafe in Höhe von 1 v.H., bei mehreren Verstößen zusammen bis zur Höhe von 5 v.H. der Auftrags-
summe vereinbart. Der Auftragnehmer ist zur Zahlung einer Vertragsstrafe auch für den Fall verpflichtet, dass 
der Verstoß durch einen von ihm eingesetzten Nachunternehmer oder einen von diesem eingesetzten Nach-
unternehmer begangen wird. 

Die schuldhafte Nichterfüllung der o.a. Verpflichtungen durch den Auftragnehmer oder seine Nachunterneh-
mer berechtigt den Auftraggeber zur fristlosen Kündigung. 

Der Auftraggeber oder ein von ihm beauftragter Dritter darf zu Kontrollzwecken Einblick in die zwischen den 
ausführenden Unternehmen abgeschlossenen Verträge nehmen. Die ausführenden Unternehmen haben voll-
ständige und prüffähige Unterlagen zur Prüfung der o.a. Unterlagen bereitzuhalten und auf Verlangen dem 
öffentlichen Auftraggeber vorzulegen. 

https://www.berlin.de/senuvk/service/gesetzestexte/de/beschaffung/
https://www.berlin.de/senuvk/service/gesetzestexte/de/beschaffung/
https://senstadtfms.stadt-berlin.de/intelliform/forms/eabau/berlin/v_100h/index
https://senstadtfms.stadt-berlin.de/intelliform/forms/eabau/berlin/iv_404/index
/eabau/index.html?allgemein&hochbau&tiefbau&i&ii&iii&iv&v&vi&vii&anhang&a&f&r
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